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MELDUNG DER ERSTEN SITZUNG DES SEELSORGERAUMRATS (SRR)

	des 
Seelsorgeraums
	
	

	am 
	
	(Sitzungsdatum)

	Stellvertretende/r
Vorsitzende/r
	
	(Name, Vorname, Pfarre)




Der Seelsorgeraumrat besteht gemäß SRO 2.2.2 und 2.2.3 aus dem Pastoralteam und den stellvertretenden Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte. 

Eine Kopie bzw. Scan der ausgefüllten Meldung mit Originalunterschriften ist spätestens zwei Wochen nach der ersten Sitzung des Seelsorgeraumrats an das zuständige Vikariatsbüro (vikariat.nord@edw.or.at, vik.wien-stadt@edw.or.at, vikariat.sued@edw.or.at) zu senden; das Original verbleibt im Seelsorgeraum.

Die Kontaktdaten der Mitglieder im Seelsorgeraumrat werden gemäß Art. 13 DSGVO (https://www.erzdioezese-wien.at/datenschutz) verarbeitet. 

Für die Richtigkeit der Meldung des Seelsorgeraumrats. 
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